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Erwägungen

E. 1.1
Die angefochtene Verfügung ist ein Entscheid einer letzten kantonalen Instanz ( Art. 80
BGG ) in einer Strafsache ( Art. 78 Abs. 1 BGG ). Es handelt sich nicht um einen
Endentscheid (vgl. Art. 90 BGG ), sondern um einen Zwischenentscheid, gegen den die
Beschwerde in Strafsachen - von hier nicht gegebenen Spezialfällen abgesehen (vgl. Art. 92
BGG ) - nur unter einschränkenden Voraussetzungen ( Art. 93 BGG ) zulässig ist. Das
Bundesgericht verzichtet allerdings bei Beschwerden wegen Rechtsverweigerung und
Rechtsverzögerung auf das Erfordernis eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils (vgl.
Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ; BGE 138 IV 258 E. 1.1 S. 261; Urteil 1D_8/2018 vom 3. April
2019 E. 1.2; je mit Hinweisen). Dies gilt auch für den vorliegenden Fall, zumal den
Beschwerdeführern auf kantonaler Ebene das Beschwerderecht abgesprochen wurde (vgl.
Urteil 1B_266/2017 vom 5. Oktober 2017 E. 1.2 mit Hinweis, nicht publ. in: BGE 143 IV
475 ). Die Beschwerde in Strafsachen steht deshalb grundsätzlich offen.

E. 1.2
Von vornherein nicht einzutreten ist hingegen auf den Antrag, es sei der Ausstand des
Einzelrichters Martin Blaser festzustellen. Dieser Antrag wurde erstmals vor Bundesgericht
gestellt und ist somit unzulässig ( Art. 99 Abs. 2 BGG ). Soweit die Beschwerdeführer
weiter eine Verletzung der Verfassungsrechte durch "alle Justizbehörden in Uri" sowie eine
Verletzung der Aufsichtspflicht des Obergerichts gegenüber der Staatsanwaltschaft und
gegenüber dem Konkursamt rügen, ist darauf ebenfalls nicht einzutreten. Diese angeblichen
Verletzungen sind nicht Streitgegenstand der vorliegenden Rechtsverzögerungsbeschwerde.

E. 2.1
Die Vorinstanz erwog im angefochtenen Entscheid, auf die Beschwerde sei nicht
einzutreten. Den Beschwerdeführern fehle es an der Beschwerdeberechtigung, da sie keine
Geschädigtenstellung im Sinne von Art. 115 StPO hätten. Zur Begründung führte sie aus, in
der Anzeige vom 15. Februar 2018, welche Ausgangspunkt des vorliegenden Verfahrens
bilde, seien Vermögensdelikte zum Nachteil der C.________ AG angezeigt worden. Als
Geschädigte komme folglich nur die C.________ AG in Frage. Die Beschwerde sei aber
von den Beschwerdeführern in eigenem Namen erhoben worden. Diese seien als
Alleinaktionär und einzelzeichnungsberechtigtes Organ der C.________ AG
(Beschwerdeführer 1) bzw. mutmassliche Gesellschaftsgläubiger (Beschwerdeführer 1 und
2) durch die angeblichen Vermögensdelikte zum Nachteil der C.________ AG höchstens
mittelbar betroffen. Es fehle ihnen mithin an einem eigenen rechtlich geschützten Interesse



und damit an der Beschwerdeberechtigung. Dasselbe gelte auch für die in der Anzeige vom
15. Februar 2018 erwähnte Nötigung bzw. Erpressung. Ein allfälliger Nachteil durch die
angeblich "erzwungene" Unterzeichnung der Vereinbarung wäre ebenfalls direkt bei der
C.________ AG eingetreten.

E. 2.2
Die Beschwerdeführer wenden dagegen ein, sie hätten sich in allen hängigen Strafverfahren
als Privatkläger konstituiert. Es sei "überspitzter Formalismus", wenn man ihnen die
Beschwerdeberechtigung abspreche. Nicht nur die C.________ AG sei durch die
angezeigten Delikte geschädigt worden, sondern auch die F.________ AG und deren
Gläubiger, die I.________, die Privatperson des Beschwerdeführers 1 und mittelbar auch
der Beschwerdeführer 2. Am strafwürdigen Sachverhalt und an den begangenen Taten
ändere es nichts, dass sie das "Privatpapier" gewählt hätten, um die Beschwerde zu
schreiben. Die Ablehnung der Beschwerdelegitimation diene niemanden. Sie würden
dadurch lediglich "gezwungen", die gleiche Beschwerde wortgleich auf Firmenpapier zu
drucken und erneut einzureichen. Die Abweisung der Beschwerde aufgrund der angeblich
fehlenden Beschwerdeberechtigung erscheine "als fadenscheiniger Vorwand und
Gerichtswillkür", damit die Staatsanwaltschaft nicht aktiv werden müsse.

E. 2.3
Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am
Strafverfahren im Straf- oder Zivilpunkt zu beteiligen ( Art. 118 Abs. 1 StPO ). Gemäss Art.
115 Abs. 1 StPO gilt als geschädigte Person die Person, die durch die Straftat in ihren
Rechten unmittelbar verletzt worden ist. In seinen Rechten unmittelbar verletzt ist, wer
Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten
Rechtsguts ist. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, gilt bei Straftaten gegen den
Vermögenswert der Inhaber des geschädigten Vermögens als geschädigte Person. Bei
Vermögensdelikten zum Nachteil einer Aktiengesellschaft sind weder die Aktionäre noch
die Gesellschaftsgläubiger unmittelbar verletzt (vgl. BGE 140 IV 155 E. 3.3.1 S. 158; Urteil
1B_65/2018 vom 5. Oktober 2018 E. 2.2; je mit Hinweisen). Wenn die Vorinstanz
festgehalten hat, die Beschwerdeführer seien als Aktionäre der C.________ AG
(Beschwerdeführer 1) bzw. Gläubiger der F.________ AG (Beschwerdeführer 1 und 2)
betreffend die Vorwürfe der Vermögensdelikte zum Nachteil der C.________ AG nicht als
Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO anzusehen, kann darin keine
Bundesrechtsverletzung und schon gar kein überspitzter Formalismus erblickt werden.
Durch die geltend gemachten Delikte sind die Beschwerdeführer lediglich mittelbar
betroffen, was sie - jedenfalls in Bezug auf den Beschwerdeführer 2 - ebenfalls erkannt
haben. Vorliegend braucht jedoch ohnehin nicht abschliessend beurteilt zu werden, wie es
sich mit der Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführer - insbesondere auch betreffend
die in den übrigen Anzeigen weiter genannten, diversen Delikte (u.a. Gläubigerschädigung,
Erpressung, Hausfriedensbruch etc.) - verhält, da die Beschwerde aus den folgenden
Erwägungen jedenfalls unbegründet ist.

E. 3.1
Die Beschwerdeführer rügen, seit dem Eingang der Strafanzeige vom 15. Februar 2018,
mitunter seit mehr als einem Jahr, seien keine Handlungen seitens der Ermittlungsbehörden
ersichtlich - trotz einer Deliktsumme von über Fr. 500'000.--. Bis heute sei kein einziges
Verfahren eröffnet worden. Dabei habe man mittels diversen Telefonanrufen und E-Mails



versucht, die Staatsanwältin "zur Aktivität" zu bringen. Folglich verletze die
Staatsanwaltschaft das Beschleunigungsgebot ( Art. 5 StPO ), den Untersuchungsgrundsatz
( Art. 6 StPO ) und den Verfolgungszwang ( Art. 7 StPO ).

E. 3.2
Zur Garantie eines gerechten Verfahrens nach Art. 29 Abs. 1 BV gehören der ausdrückliche
Anspruch auf Beurteilung innert angemessener Frist und das Verbot der
Rechtsverzögerung. Sie gelten in allgemeiner Weise für sämtliche Sachbereiche und alle
Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsbehörden. Art. 5 StPO konkretisiert das
Beschleunigungsgebot für den Bereich des Strafrechts; nach Abs. 1 dieser Bestimmung
nehmen die Strafbehörden die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie
ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss. Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung wird der Anspruch auf Beurteilung innert angemessener Frist missachtet,
wenn die Sache über Gebühr verschleppt wird. Die Beurteilung der angemessenen
Verfahrensdauer entzieht sich starren Regeln. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob sich
die Dauer unter den konkreten Umständen als angemessen erweist (in der Regel in einer
Gesamtbetrachtung). Der Streitgegenstand und die damit verbundene Interessenlage können
raschere Entscheide erfordern oder längere Behandlungsperioden erlauben. Zu
berücksichtigen sind der Umfang und die Komplexität der aufgeworfenen Sachverhalts-
und Rechtsfragen, das Verhalten der beschuldigten Person und dasjenige der Behörden
(z.B. unnötige Massnahmen oder Liegenlassen des Falls) sowie die Zumutbarkeit für die
beschuldigte Person ( BGE 143 IV 373 E. 1.3.1 S. 377 mit Hinweis). Anspruch auf
Verfahrensbeschleunigung haben primär beschuldigte Personen, in etwas geringerem Mass
jedoch auch die übrigen Verfahrensbeteiligten wie die Privatklägerschaft (vgl. das den
Beschwerdeführer 1 betreffende Urteil 6B_1014/2016 vom 24. März 2017 E. 1.3.1 mit
Hinweis). Eine Rechtsverzögerung liegt insbesondere vor, wenn die Behörde im Verfahren
über mehrere Monate hinweg untätig gewesen ist, mithin das Verfahren respektive der
Verfahrensabschnitt innert wesentlich kürzerer Zeit hätte abgeschlossen werden können
(Urteil 1B_549/2012 vom 12. November 2012 E. 2.3 mit Hinweisen). Dass das Verfahren
zwischen gewissen Prozessabschnitten zeitweise ruht oder dass einzelne
Verfahrenshandlungen auch früher hätten erfolgen können, begründet für sich alleine
hingegen noch keine Bundesrechtswidrigkeit ( BGE 130 IV 54 E. 3.3.3 S. 56 f. mit
Hinweisen). Im Rahmen der gesetzlichen Regelung muss der Staatsanwaltschaft bei der
zeitlichen Priorisierung und Verfahrensbeschleunigung sodann ein erheblicher
Ermessensspielraum zustehen (Urteil 1B_55/2017 vom 24. Mai 2017 E. 3.4 mit
Hinweisen). Ob im Einzelfall eine Verfahrensverzögerung bzw. eine formelle
Rechtsverweigerung vorliegt, prüft das Bundesgericht mit freier Kognition ( BGE 135 I 6
E. 2.1 S. 9 mit Hinweisen).

E. 3.3
Die Anzeige, welche den Anstoss für das vorliegende Verfahren gab, wurde am 15. Februar
2018 eingereicht. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer passierte aber nicht "seit
450 Tagen nichts". Wie den Akten entnommen werden kann, erteilte die Staatsanwaltschaft
der Polizei am 25. Juli 2018 einen Ermittlungsauftrag zwecks Befragungen sowie allenfalls
weiteren Ermittlungshandlungen. Gleichentags teilte die Staatsanwaltschaft den
Beschwerdeführern mit, die Anzeige sei entgegengenommen worden und befinde sich
zusammen mit den weiteren von ihnen eingereichten Beilagen und Dokumenten sowie
einem Ermittlungsauftrag bei der Polizei. Angesichts der umfangreichen Anzeige bzw.



deren Beilagen und des Umstands, dass die Vorwürfe einen komplexen Sachverhalt mit
einer Vielzahl von Beschuldigten und Geschädigten, mit mehreren, mittlerweile teilweise
aufgelösten Gesellschaften mit undurchsichtigen Eigentumsverhältnissen betreffen, ist
nachvollziehbar, dass das Aktenstudium eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt bzw.
genommen hat. Es lässt sich folglich keine rechtswidrige Untätigkeit der Staatsanwaltschaft
erkennen, wenn sie den Ermittlungsauftrag (erst) rund fünf Monate nach Eingang der
Strafanzeige erteilt hat. Es ist sodann nicht zu beanstanden, wenn die Staatsanwaltschaft
den Ausgang des seit Januar 2018 hängigen zivilrechtlichen Verfahrens zwischen der
C.________ AG und der F.________ AG, in welchem es um die umstrittenen
Eigentumsverhältnisse der angeblich vorenthaltenen Gegenstände ging, abgewartet hat.
Dieses Verfahren wurde mit Urteil vom 25. Oktober 2018 rechtskräftig abgeschlossen,
nachdem die F.________ AG ihre Berufung gegen das Urteil des Landgerichtspräsidiums
Uri vom 6. März 2018 zurückgezogen hatte bzw. das Verfahren infolge der
Konkurseröffnung über die F.________ AG abgeschrieben wurde. Soweit die
Beschwerdeführer diesbezüglich einwenden, die Staatsanwaltschaft habe die
Eigentumsfrage lediglich als Vorwand und Legitimation für ihre und die Untätigkeit der
Polizei benutzt, kann ihnen daher nicht gefolgt werden. Wie der Aktennotiz der
Staatsanwaltschaft vom 31. August 2018 entnommen werden kann, fand eine
"Lagebesprechung" zwischen der Staatsanwaltschaft und dem zuständigen polizeilichen
Sachbearbeiter statt, an der das weitere Vorgehen besprochen wurde. Darüber wurde der
Rechtsvertreter der Beschwerdeführer gleichentags von der Staatsanwaltschaft telefonisch
informiert. In der Folge wurden am 27. September 2018 und am 4. Oktober 2018 zwei
Beschuldigte polizeilich einvernommen. Wenn die Beschwerdeführer in diesem
Zusammenhang vorbringen, es sei "völlig deplatziert", diese zwei Einvernahmen als
Beweis für die aktive Behandlung des Falls durch die Staatsanwaltschaft heranzuziehen, da
sie lediglich einen kleinen Teil der Straftaten betrafen, sind sie ebenfalls nicht zu hören. Es
obliegt der Staatsanwaltschaft, darüber zu befinden, wann sie wen zu welchen Vorwürfen
einvernehmen will. Entscheidend ist vorliegend einzig, dass (polizeiliche) Einvernahmen
stattgefunden haben und insofern nicht von einer Untätigkeit der Strafverfolgungsbehörden
gesprochen werden kann. Gemäss den Akten fand die nächste Verfahrenshandlung am 31.
Januar 2019 statt. Die Staatsanwaltschaft informierte den Beschwerdeführer 2 über den
Eingang seiner Strafanzeigen und wies ihn darauf hin, dass ihm als Anzeigeerstatter keine
weitergehenden Verfahrensrechte zustünden, da er kein Privatkläger sei. Mit Schreiben
vom 4. Februar 2019 ersuchte die Staatsanwaltschaft das Konkursamt Uri um Zustellung
einer Kopie des Konkursinventars der F.________ AG, welches ihr am 5. Februar 2019
zugestellt wurde. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführer wurde die
Staatsanwaltschaft in der vorliegenden Angelegenheit somit nicht erst (wieder) tätig, als am
26. Februar 2019 die Rechtsverzögerungsbeschwerde eingereicht wurde, sondern bereits
davor. Dass zwischen Oktober 2018 und anfangs Januar 2019 keine nach aussen
erkennbaren Verfahrenshandlungen vorgenommen wurden, lässt noch nicht auf eine
rechtswidrige Untätigkeit der Staatsanwaltschaft schliessen. Denn nach der erwähnten
Rechtsprechung begründet es noch keine Bundesrechtswidrigkeit, wenn das Verfahren
zwischen gewissen Prozessabschnitten ruht (vgl. E. 3.2 hiervor). Daran ändert auch nichts,
dass die Staatsanwaltschaft formell noch kein Verfahren eröffnet hat. Ob und wann ein
Verfahren überhaupt eröffnet bzw. gar nicht an die Hand genommen wird, liegt weitgehend
im Beurteilungsspielraum der Staatsanwaltschaft. Sie hat darüber zu entscheiden, wann ein
hinreichender Tatverdacht im Sinne von Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO vorliegt, welcher die



Eröffnung eines Verfahrens rechtfertigt. Abs. 2 dieser Bestimmung sieht im Übrigen
ausdrücklich vor, dass die Staatsanwaltschaft Strafanzeigen, aus denen der Tatverdacht
nicht deutlich hervorgeht, der Polizei zur Durchführung ergänzender Ermittlungen
überweisen kann. Davon hat die Staatsanwaltschaft vorliegend Gebrauch gemacht. Wenn
die Vorinstanz in ihrer Eventualerwägung weiter festgehalten hat, es sei schliesslich auch
auf die Beschwerdeführer zurückzuführen, dass sich das Verfahren verzögert habe, da sie
im Herbst 2018 und Winter 2018/2019 weitere Anzeigen eingereicht hätten, ist dies
ebenfalls nicht zu beanstanden. Nicht zielführend ist diesbezüglich der Einwand der
Beschwerdeführer, sie hätten diese Anzeigen bzw. "kleinen übersichtlichen Klagen" nur
infolge der Untätigkeit der Staatsanwaltschaft eingereicht. Es ist nachvollziehbar, dass die
Sichtung der neuen Anzeigen, welche durchschnittlich acht Seiten exkl. diverser Beilagen
aufwiesen und etliche neue Vorwürfe umfassten, einen erheblichen Mehraufwand
bedeuteten, der eine gewisse Zeit in Anspruch nahm. Unbehelflich ist schliesslich auch die
Auffassung der Beschwerdeführer, alle Handlungen, die nach dem Eingang ihrer
Rechtsverzögerungsbeschwerde vorgenommen worden seien, wie z.B. die Einvernahme des
Beschwerdeführers 1 am 22. März 2019, dürften ohnehin nicht beachtet werden, wenn die
Untätigkeit der Urner Behörden zu beurteilen sei. Bei der Prüfung, ob eine Verletzung des
strafprozessualen Beschleunigungsgebotes vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung
vorzunehmen (vgl. E. 3.2 hiervor). Insofern sind die nach Eingang der Beschwerde
erfolgten Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft ebenfalls mitzuberücksichtigen.
Dies gilt insbesondere auch für den Beschluss des Regierungsrates des Kantons Uri vom 28.
Mai 2019, wonach Damian Graf von der Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden,
Abteilung Wirtschaftsdelikte, im Untersuchungsverfahren in der vorliegenden
Angelegenheit als ausserordentlicher Staatsanwalt für Wirtschaftsdelikte eingesetzt wurde.
Es ist mithin davon auszugehen, dass nunmehr mit der Zuständigkeit des auf
Wirtschaftsdelikte spezialisierten Staatsanwalts die Angelegenheit weiter behandelt wird.

E. 3.4
Der Staatsanwaltschaft kann daher in Würdigung der gesamten Umstände bis zum heutigen
Zeitpunkt keine bundesrechtswidrige Untätigkeit im Sinne der unter E. 3.2 dargelegten
Praxis zu Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 5 Abs. 1 StPO zur Last gelegt werden. Soweit die
Beschwerdeführer darüber hinaus eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes ( Art. 6
StPO ) und des Verfolgungszwangs ( Art. 7 StPO ) überhaupt rechtsgenüglich begründen
(vgl. Art. 42 Abs. 2 BGG ), ist ebenfalls keine Bundesrechtsverletzung ersichtlich.

E. 4
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei
diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführern unter
solidarischer Haftung aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG ).
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